
21 Grundsatzbestiminungen

1.6. Maßnahmen zur Verhütung weiterer Straftaten
(vgl. Anm. 1.2. zu § 19) sind darauf gerichtet, zur Be
seitigung der im Strafverfahren festgestellten Ur
sachen und Bedingungen von Straftaten beizutra
gen. Sie sind durch die Organe der Strafrechtspflege 
zu veranlassen. Die Leiter der Betriebe, staatlichen 
Organe und Einrichtungen, die Vorstände der Ge
nossenschaften und die Leitungen der gesellschaftli
chen Organisationen, in deren Verantwortungsbe
reich eine Straftat begangen wurde oder der Täter 
arbeitet, haben mit den Werktätigen Maßnahmen zu 
beraten und durchzuführen, um festgestellte Ur
sachen und Bedingungen von Straftaten zu beseiti
gen, erzieherisch auf Rechtsverletzer einzuwirken 
und damit weitere Straftaten zu verhüten (vgl. Art.3, 
§ 26 StGB). Dabei sind alle Möglichkeiten des sozia
listischen Rechts (z. .B. der arbeitsrechtlichen und 
der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit) zu nutzen.

2.1. Gegenstand des Strafverfahrensrechts ist die
Prüfung, Feststellung und Realisierung der indivi
duellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit durch 
die Organe der Strafrechtspflege. Neben den Rech
ten und Pflichten der Organe der Strafrechtspflege 
in den verschiedenen Stadien des Verfahrens (Er
mittlungsverfahren, gerichtliches Verfahren erster 
Instanz, Rechtsmittelverfahren, Verwirklichung der 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
sowie Kassations- und Wiederaufnahmeverfahren) 
und dem Ablauf des Verfahrens regelt das Strafver
fahrensrecht die Rechte und Pflichten der am Straf
verfahren weiter beteiligten Personen und Organe. 
Darüber hinaus bestimmt es die Rechte und Pflich
ten der verschiedenen staatlichen Organe, Einrich
tungen und gesellschaftlichen Organisationen zur 
Verwirklichung der Maßnahmen der strafrechtli
chen Verantwortlichkeit und zur Überwindung fest
gestellter Ursachen und Bedingungen von Strafta
ten.

2.2. Strafprozessuale Tätigkeit beginnt, wenn den 
U-Organen oder dem Staatsanwalt der Verdacht ei
ner Straftat bekannt wird (Anzeigenaufnahme - vgl. 
§§ 92 ff.); sie endet spätestens mit der Verwirkli
chung der Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit (vgl. §§ 338ff.). Die StPO regelt nur die 
strafprozessuale Tätigkeit des Gerichts, des Staats
anwalts und der U-Organe. Die Gesamtaufgaben 
des Gerichts werden im GVG, die des Staatsanwalts 
im StAG und die der Volkspolizei im VP-Gesetz 
festgelegt.

2.3. Zu den Voraussetzungen der Strafverfolgung
vgl. Anm. 1.2. zu § 96.

2.4. Organe der Strafrechtspflege sind die staatli
chen Gerichte, der Staatsanwalt und die U-Organe. 
Die U-Organe führen unter Leitung des Staatsan
walts eigenverantwortlich die Ermittlungen durch 
(vgl. §§ 87, 88). Zur Stellung des Staatsanwalts im 
Strafverfahren vgl. § 13, zu der des Gerichts §§9-11.

3.1. Geltungsbereich: Die StPO gilt für alle Strafver
fahren, die in der DDR durchgeführt werden, unab
hängig von der Staatsangehörigkeit der Beteiligten 
und vom Tatort sowie vom Zeitpunkt der Tatbege
hung (zur zeitlichen Geltung vgl. auch § 6 EGStGB/ 
StPO). Sie ist unter Berücksichtigung der in § 7 
EGStGB/StPO geregelten Besonderheiten (vgl. An
merkungen zu § 7) auch bei Militärstrafsachen und 
unter Beachtung des 5.Abschn. des 2. Kap. bei Straf
verfahren gegen Jugendliche anzuwenden.

3.2. Weitere strafprozessuale Regelungen enthalten
— das GVG und die MGO für die gerichtliche Tä

tigkeit,
— § 11 EGStGB/StPO für den Kapitän bei Ver

dacht einer strafbaren Handlung an Bord eines 
Seeschiffes,

— § 26 Luftfahrtgesetz für den Kommandanten ei
nes zivilen Luftfahrzeuges,

— § 12 EGStGB/StPO für die Vereidigung im 
Rechtshilfeverfahren in Strafsachen,

— das AusfGesetz zur Übergabekonvention,
— völkerrechtliche Vereinbarungen (z. B. Rechtshil

feverträge).

3.3. Grenzen der Geltung: Durch die gesonderte Re
gelung der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
im OWG und von Verfehlungen in der l.DVO zum 
EGStGB/StPO wird die strafverfolgende Tätigkeit 
von der Bekämpfung anderer Rechtsverletzungen 
weiter abgegrenzt. Für die Verfolgung von Verfeh
lungen enthält die StPO mit § 100 nur eine koordi
nierende Bestimmung über die Untersuchungs
pflicht der Organe der DVP bei Verfehlungen. Im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit der gesellschaftli
chen Gerichte auf strafrechtlichem Gebiet wird von 
der StPO nur das Zusammenwirken der Organe der 
Strafrechtspflege mit den gesellschaftlichen Gerich
ten geregelt (vgl. §§ 12, 58—60 sowie weitere Einzel
regelungen bei den Bestimmungen über das Ermitt
lungsverfahren und über das gerichtliche Verfahren 
einschließlich des Verfahrens bei Einspruch gegen
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